
Beschlussvorlage 

 
  Drucksache Nr.  

 

1606/2022 
 

öffentlich 
 

 
Amt/Aktenzeichen Datum TOP 

33.03/33 03 14.11.2022  
 
 
Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 22.11.2022 
 
 

Beratungsfolge Gremium Zuständigkeit Datum Status 

Ortsbeirat Mainz-Hechtsheim Anhörung 24.11.2022 Ö 

Stadtrat Entscheidung 30.11.2022 Ö 

 
Betreff: 
Wahl der Ortsvorsteherin bzw. des Ortsvorstehers Mainz-Hechtsheim; 
Festsetzung des Wahltages und einer eventuell notwendig werdenden Stichwahl 
 
 
 
 
Mainz, 15. November 2022 
 
gez.  
 
Günter Beck 
Bürgermeister 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ortsbeirat Mainz-Hechtsheim empfiehlt, der Stadtrat beschließt, den Termin für die Wahl 
der Ortsvorsteherin bzw. des Ortsvorstehers Mainz-Hechtsheim auf den 12. Februar 2023 
und den Termin einer eventuell notwendigen Stichwahl auf den 05. März 2023 festzusetzen.  
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Sachverhalt 
 
Die Ortsvorsteherin Mainz-Hechtsheim, Frau Herda-Munoz, hat am 11.November 2022 ihr 
Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. 

 
Nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung (GemO) soll die Wahl spätestens drei Mo-
nate nach dem Freiwerden der Stelle der Ortsvorsteherin / des Ortsvorstehers stattfinden (§ 
53 Abs. 5 GemO).  
 
Gemäß § 60 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz (KWG) setzt der Stadtrat für die Wahl der Orts-
vorsteherin / des Ortsvorstehers den Wahltag und den Tag einer etwa notwendig werdenden 
Stichwahl fest. 
  
Da es sich hierbei um eine wichtige Frage im Sinne des § 75 Abs. 2 Satz 1 handelt, ist der 
Ortsbeirat vor der Beschlussfassung des Stadtrates zu hören. 
 

Lösung 
 
Die Wahl findet zeitgleich mit der Wahl der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters 
statt, dadurch lässt sich die komplette Infrastruktur dieser Wahl nutzen, so dass keine zusätz-
lichen Finanzmittel eingeplant werden müssen. Der Tag der Hauptwahl wird dementspre-
chend auf den 12 Februar und der Tag der Stichwahl auf den 05. März 2023 festgesetzt.   

 
 
Finanzierung 
 
Die für die Durchführung der Wahl der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters bean-
tragten finanziellen Mittel sind für die zeitgleich stattfindende Wahl der Ortsvorsteherin / des 
Ortsvorstehers Mainz-Hechtsheim auskömmlich.  
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